
  
 

            
 
 
Beschlussvorlage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Hauptausschuss 23.03.2011 
18.05.2011 

öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 30.03.2011 
25.05.2011 

öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff: Wahl der/des Beigeordneten für Planen und Bauen 
  
 
Beschlussvorschlag:                                          
 
Der Stadtrat wählt  n.n. zur/zum Beigeordneten für Planen und Bauen. 
 
 
 
 
Dagmar Szabados 
Oberbürgermeisterin 
 
 
 
 
 
Anlagen:  
Ausschreibungstext 
 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  V/2011/09577 
Datum:   27.04.2011 
Bezug-Nummer.   
HHstelle/Kostenstelle: 1.0010.650000/ 
    0100.7000 
Verfasser:   Dezernat OB 
Plandatum:     
   



Begründung:         
 
Die Amtszeit des jetzigen Beigeordneten für Planen und Bauen endet am 11.07.2011. Da die 
Stadt Halle (Saale) nach § 9 Abs. 1 der geltenden Hauptsatzung fünf Beigeordnete hat, ist 
die Stelle mit Ablauf der Amtszeit des bisherigen Stelleninhabers wieder zu besetzen. 
 
Mit Beschluss vom 26.01.2011 hat der Stadtrat als Tag der Wahl den 30.03.2011 festgelegt. 
Am 30. März 2011 wurde der Wahltag erneut vertagt auf den 25. Mai 2011. Eine 
entsprechende Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt am 13. April 2011. 
  
Die Stellenausschreibung erfolgte im Amtsblatt Dezember 2010 sowie im Februar 2011 in 
der Mitteldeutschen Zeitung sowie in Internetstellenbörsen. Die benannte Bewerbungsfrist 
endete am 15. Februar 2011. 
 
Nach § 66 Abs. 1 GO LSA sind Beigeordnete vom Stadtrat im Benehmen mit der 
Oberbürgermeisterin zu wählen. Die Wahl ist grundsätzlich geheim mit Stimmzetteln 
vorzunehmen. Der Stimmzettel wurde mit der Vorlage zur Wahl am 30.03.2011 mit versandt 
und wird aktualisiert nach der Sondersitzung des Hauptausschusses rechtzeitig zur 
Stadtratssitzung verteilt. 
 
Gewählt ist die Person, für die die Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
gestimmt hat. Erreicht kein Kandidat diese Mehrheit, findet ein zweiter Wahlgang statt. Im 
zweiten Wahlgang ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält, bei Stimmgleichheit 
entscheidet das durch den Vorsitzenden des Stadtrates zu ziehende Los. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


